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DER NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 

Postanschrift: 

Der Nieders. Minister f. Wissenschaft u. Kunst, Postfach 261. 3000 Hannover 1 

entgegen, da z.B. ein rechtswirksam befristetes Arbeitsver- i — 

hältnis auch während der Schutzfristen der 88 3 Abs. 2 und 6 

Abs. 1 MuSchG und des Mutterschaftsurlaubs des $ 8 a MuSchG 

durch Fristablauf endet (vgl. Zmarzlik/Zipperer, Kommentar --Ifd, Ninstes,10.> 
zum MuschG, Anm. 38 zu $ 9 und Anm. 8 zu$9a). 

Dienststellen gemäß 

Verteiler MWK 2 

Ich habe jedoch keine Bedenken, daß im Anschluß an ein zunächst 
R (Bitte bei Antwort angeben) auf die Dauer von weniger als 5 Jahren befristetes Arbeitsver- ® Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Res, Hannover, den 

| hältnis ein zweites befristetes Arbeitsverhältnis zugleich zum E Ein z 51 - 02 730 ge; 2. November 1982 | Zwecke der wissenschaftlichen Weiterqualifikation. abgeschlossen 
| wird, wenn die Promotion während der Dauer des ersten Vertrages i a Yea Bl sjschen : . ; ü -kantinen in der niedersächsi 

w ; A Bestimmungen über Betriebsküchen und -kan = egen der Inanspruchnahme der Schutzfristen und des Mutterschafts ‘ Landesverwaltung (RdErl. d. MF vom 25.3.1959 - Nds. MBl. S. 251) urlaubs nach dem MuSchG nicht abgeschlossen werden konnte und GültL 4/16 -; j ö = £ dad n:dä ; er ; ; hier: Zuschuß zur Gemeinschaftsverpflegung an mit 28 Wochenstunden be k sofern dadurch die 5-Jahres-Grenze nicht überschritten wird. E schäftigte Mitarbeiter im befristeten Arbeitsverhältnis, das nac Es muß ferner abzusehen sein, daß die wissenschaftliche Weiter- seiner Zweckbestimmung zugleich die wissenschaftliche Weiter 
ifi i ö i 11 - GültL MIK 61/149- qualifikation innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen werden qualifikation ermöglichen so   kann. Steht jedoch zum Zeitpunkt des Ablaufes des ersten be- | 

fristeten Arbeitsverhältnisses bereits fest, daß die wissen- 

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen erkläre ich mich aus- 

nahmsweise damit einverstanden, daß mit 28 Wochenstunden beschäftigten 

schaftliche Weiterqualifikation nicht mehr innerhalb des 
| 5-Jahreszeitraumes beendet werden kann, so kann der Abschluß | (8 ; { 2 a ; 3 i iner Zweck- | eines zweiten befristeten Arbeitsverhältnisses nicht in Betracht Mitarbeitern im befristeten Arbeitsverhältnis, das nach se 

| kommen bestimmung zugleich die wissenschaftliche Weiterqualifikation er- 

möglichen soll, der Zuschuß zur Gemeinschaftsverpflegung dann gezahlt 

Im Auftrage gSAtchsisg, werden kann, wenn die tägliche Arbeitszeit mindestens 6 Stunden be- 

S s “ ä nicht vor 12.00 Uhr endet oder nicht nach 14.00 Uhr beginnt Knafla AR > AB Bi a trägt, ni 
 GX ler e eglaubigt: und keine Möglichkeit besteht, die Mittagsmahlzeit zu Hause einzu- 

SE 2; ur | zus 
\z “» S pfeeleneuu nehmen. 
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